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I. Organisation des Parlaments 

 

Organe des Parlaments Art. 1  

Organe des Gemeindeparlaments (im folgenden Gemeinderat) sind:  

b)  die Ratsleitung,  

c)  die Kommissionen,  

d)  die Fraktionen,  

e)  die Interfraktionelle Konferenz. 

Konstituierung nach der 

Erneuerungsw ahl 

Art. 2  
1 Der Gemeinderat versammelt sich auf Einladung der abtretenden Präsidentin oder des 

abtretenden Präsidenten zur konstituierenden Sitzung, spätestens 60 Tage, nachdem 
die Erneuerungswahl rechtskräftig geworden ist. 

2 Das amtsälteste anwesende Mitglied, bei mehreren Personen das an Lebensjahren 
älteste unter ihnen, eröffnet und leitet die Sitzung bis zur Wahl des Präsidiums und von 
zwei Stimmenzählenden. 

3 Das Präsidium, die Vizepräsidien sowie die Stimmenzählenden übernehmen ihr Amt 
unmittelbar nach ihrer Wahl. 

4 Die Stimmenzählenden werden für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt. Sie dür-
fen höchstens zwei Legislaturperioden im Amt sein. 

Konstituierung in  

Zw ischenjahren 

Art. 3  
1 In den Zwischenjahren findet die Konstituierung des Gemeinderats an der Sitzung des 

Monats Juni statt. 
2 Die abtretende Präsidentin oder der abtretende Präsident eröffnet die Sitzung und führt 

die Wahl des neuen Präsidiums. 

Ratsleitung  

a. Zusammensetzung 

Art. 4  
1 Die Ratsleitung besteht aus dem Präsidium und den beiden Vizepräsidien. 
2 Das Ratssekretariat nimmt an den Sitzungen der Ratsleitung mit beratender Stimme 

teil. 

Ratsleitung  

b. Wahl und Amtsdauer 

Art. 5  
1 Der Gemeinderat wählt die M itglieder der Ratsleitung aus seiner M itte. 
2 Die abtretende Präsidentin oder der abtretende Präsident ist für das folgende Jahr 

nicht in die Ratsleitung wählbar.  
3 Die Amtsdauer der Ratsleitung beträgt ein Jahr. 

  



 

 

Ratsleitung  

c. Aufgaben 

Art. 6  

Die Ratsleitung 

a)  organisiert den Ratsbetrieb und vertritt den Gemeinderat nach aussen; 

b)  weist die Vorlagen des Stadtrates den Kommissionen zur Behandlung und Antrag-

stellung zu und kann ihnen administrative Weisungen erteilen sowie Fristen setzen;  

c)  kann neben der Kommission, die für die Vorlage zuständig ist, weitere Kommissio-

nen beauftragen, einen Mitbericht über den in ihrer Zuständigkeit liegenden sachli-

chen Teil eines Geschäfts zu verfassen;  

d)  kann zu allen Beratungsgegenständen Anträge stellen und alle Anträge an den Ge-

meinderat formell bereinigen;  

e)  ist zuständig für die Redaktion der Beschlüsse und Erlasse des Gemeinderats; 

f)   verfasst den beleuchtenden Bericht zu Abstimmungsvorlagen, falls der Gemeinde-

rat in Ausnahmefällen beschliesst, diesen selbst zu verfassen; 

g)  nimmt Stellung zu Petitionen, die an den Gemeinderat gerichtet sind; sie kann Pe-

titionen an die sachlich zuständige Kommission weiterleiten und diese mit der di-

rekten Beantwortung beauftragen. Die Ratsleitung informiert die Gemeinderatsmit-

glieder über die Antwort; 

h) ist befugt, dem Gemeinderat Anträge zu Geschäften im eigenen Wirkungsbereich 

vorzulegen, insbesondere den Organisationserlass, die Entschädigungsverord-

nung des Gemeinderats sowie die Einsetzung einer parlamentarischen Untersu-

chungskommission (PUK). Dem Stadtrat ist vor der Überweisung des Geschäfts an 

den Gemeinderat die Möglichkeit einzuräumen, sich dazu zu äussern; 

i) entscheidet über die formelle und materielle Gültigkeit von parlamentarischen Vor-

stössen; jedes Mitglied des Gemeinderats kann innert zehn Tagen eine Neubeur-

teilung des Entscheids durch den Gemeinderat verlangen, der endgültig entschei-

det; 

j) kann parlamentarische Vorstösse wegen weitschweifiger Begründungen oder ver-

letzender oder diskriminierender Ausführungen oder Titel zur Verbesserung zurück-

weisen; 

k) erstellt das Budget des Gemeinderats; 

l) ist zuständig für die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen und 

wiederkehrenden Ausgaben, sofern nicht das Ratssekretariat zuständig ist;  

m) orientiert die Gemeinderatsmitglieder und die betroffenen Behörden über Be-

schlüsse von allgemeinem Interesse; 

n) stellt das Zustandekommen eines Gemeinderatsreferendums (Erreichung des Quo-

rums) und einer Einzelinitiative (Unterzeichnung durch mindestens einen Stimmbe-

rechtigten) fest; 

o) entscheidet über die Sitzordnung im Gemeinderat; 

p) legt den Sitzungsplan des Gemeinderats fest; 

q) verfasst die Vernehmlassung in Rechtsmittelverfahren gegen Beschlüsse des Ge-

meinderats, wenn der angefochtene Beschluss wesentlich vom Antrag des Stadt-

rates abweicht und dieser sich gegen die Änderung ausgesprochen hat; 

r) ist zuständig für alle übrigen Aufgaben, die nicht dem Gemeinderat oder einem an-

deren Organ des Gemeinderats übertragen sind.  



 

 

Präsidium Art. 7  
1 Das Präsidium 

a) leitet den Geschäftsgang und die Verhandlungen des Gemeinderats sowie der 

Ratsleitung, 

b) sorgt für die Einhaltung des Organisationserlasses, des gemeinderätlichen An-

stands sowie für die Ordnung im Saal und überwacht die Tätigkeit der Stimmen-

zählenden, 

c) unterbricht bei Ruhestörungen, wenn seinen Ermahnungen nicht Folge geleis tet 

wird, die Sitzung für eine bestimmte Zeit oder schliesst sie. 
2 Wünscht das Präsidium als M itglied des Gemeinderats zu sprechen oder Anträge zu 

stellen, so übergibt es den Vorsitz an das erste Vizepräsidium.  
3 Bei Verhinderung des Präsidiums werden die Aufgaben vom ersten Vizepräsidium und 

bei dessen Verhinderung vom zweiten Vizepräsidium ausgeübt. Besteht auch hier Ver-
hinderung, bestimmt der Gemeinderat in offener Wahl für die betreffende Sitzung ei-
nen Vorsitz. 

4 Die Unterschrift für den Gemeinderat führen das Präsidium und das Ratssekretar iat 
gemeinsam. 

Ratssekretariat  

a. Stellung 

Art. 8  

1 Das Ratssekretariat ist der Verwaltungsdirektion unterstellt. 
2 Das Ratssekretariat untersteht dem Personalrecht der Stadt. 

Ratssekretariat  

b. Aufgaben und Kompe-

tenzen 

Art. 9  
1 Dem Ratssekretariat obliegt die Vorbereitung, Begleitung und Aufarbeitung der Sitzun-

gen des Gemeinderats und der Ratsleitung sowie die Erledigung der administrativen, 
juristischen und organisatorischen Sekretariatsaufgaben. 

2 Das Ratssekretariat erbringt gegenüber den Mitgliedern des Gemeinderats, der Rats-
leitung, der Kommissionen und der Fraktionen weitere Dienstleistungen, vorab mit 
Auskunftserteilung und Unterlagenbeschaffung. 

3 Das Ratssekretariat koordiniert die Aufträge der Ratsleitung und bestimmt die Reihen-
folge der Aufgabenerledigung. 

Kommissionen  

a. Allgemeines 

Art. 10  
1 Der Gemeinderat wählt aus seiner M itte auf Amtsdauer folgende ständige Kommissi-

onen: 

a) Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) mit neun Mitgliedern in-
klusive Präsidium. 

2 Der Gemeinderat kann auf Antrag der Ratsleitung eine parlamentarische Untersu-
chungskommission sowie weitere zeitlich befristete Spezialkommissionen einsetzen. 

3 Der Gemeinderat wählt die M itglieder und das Präsidium in offener Wahl. Liegen mehr 
Kandidaturen vor als Sitze zu vergeben sind, erfolgt die Wahl geheim.  

4 Der Gemeinderat kann aus wichtigen Gründen das Präsidium oder einzelne Mitglieder 
abberufen. 

5 Die Kommissionen konstituieren sich selbst. Insbesondere wählen sie das Sekretariat 
und das Vizepräsidium. 

  



 

 

Kommissionen  

b. Geschäfts- und Rech-

nungsprüfungskommission 

(GRPK) 

Art. 11  
1 Die GRPK hat folgende Aufgaben 

a) Prüfung der Jahresrechnung, des Budgets und des Finanz- und Aufgabenplans, 

b) Prüfung von Abrechnungen über Verpflichtungskredite, 

c) Prüfung des Geschäftsberichts, 

d) Prüfung der Geschäftsführung bei laufenden und abgeschlossenen Geschäften, 

e) Prüfung von ihr zugewiesenen Anträgen in materieller und finanzieller Hinsicht. 
2 Bei Vorlagen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen, die von einer Spezialkommis-

sion behandelt werden, kann die GRPK eine Vertretung an deren Sitzung delegieren.  
3 Bei der Prüfung der Geschäftsführung gemäss Abs. 1 lit. d kann die GRPK bei der für  

den jeweiligen Aufgabenbereich zuständigen Spezialkommission einen Mitbericht ein-
holen oder ihr die Behandlung eines Geschäfts übertragen. 

4 Die GRPK erstellt ein Pflichtenheft. Es wird alle vier Jahre von der Ratsleitung über-
prüft und genehmigt. 

Kommissionen  

c. Spezialkommissionen 

Art. 12  

Der Gemeinderat kann Spezialkommissionen einsetzen und ihnen Geschäfte zur Prü-

fung und Antragstellung überweisen. Dieser legt die Zahl der M itglieder und den Auftrag 

fest. 

Kommissionen  

d. Parlamentarische Unter-

suchungskommission 

(PUK) 

Art. 13  
1 Der Gemeinderat kann zur Klärung von Vorkommnissen von grosser Tragweite eine 

Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zur Ermittlung der Sachverhalte 
und zur Beschaffung von weiteren Beurteilungsgrundlagen einsetzen.   

2 Der Rat kann auf Antrag der Ratsleitung oder auf Verlangen von mindestens einem 
Drittel der Gemeinderatsmitglieder eine PUK einsetzen. Für die Einsetzung einer PUK 
muss die Mehrheit aller Gemeinderatsmitglieder zustimmen. 

3 Die Einsetzung erfolgt nach Anhören des Stadtrats durch einen Gemeinderatsbe-
schluss, der den Auftrag an die Untersuchungskommission festlegt und die M itglieder 
sowie das Kommissionspräsidium bezeichnet sowie einen Kredit freigibt. Die Untersu-
chungskommission bestimmt ein Sekretariat. 

4 Massgebend für das Verfahren der PUK sind folgende Bestimmungen: 

a) Verfahren: § 34 h. Abs. 1 und 2 KRG,  

b) Informationsrechte: § 34 i. Abs. 1 lit. c, e, f und g KRG, 

c) Amtsgeheimnis: § 34 j. KRG,  

d) Einvernahme von Personen aus der Verwaltung: § 34 k. KRG, 

e) Betroffene: § 34 l. KRG, 

f) Stellung des Stadtrates: § 34 m. Abs. 2 und 3 KRG, 

g) Abschluss der Untersuchung: § 34 n. KRG, 

h) Gegen prozessuale Entscheide der PUK, die in die Rechte von Betroffenen ein-

greifen, ist der Rekurs an den Bezirksrat gemäss § 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b 

Abs. 2 lit. c Ziff. 1 VRG zulässig. 
5 Bei den Verweisen auf das KRG tritt an die Stelle des Kantonsrates der Gemeinderat 

und an die Stelle des Regierungsrates der Stadtrat. Nicht beachtlich sind Verweise auf 
die Justizverwaltung und die Finanzkontrolle. 

  



 

 

Kommissionen  

e. Beschlussfassung 

Art. 14  
1 Die Kommissionen sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit der M itglieder anwesend 

ist.  
2 Die Kommissionen beschliessen durch einfaches Mehr der anwesenden Mitglieder. 

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidiums den Ausschlag. 
3 Die Kommissionsmitglieder sind in der Schlussabstimmung zur Stimmabgabe ver-

pflichtet.  
4 Anträge, die von der Kommissionsmehrheit abgelehnt werden, können als M inder-

heitsanträge eingereicht werden, wenn mindestens ein M itglied dies verlangt.  
5 Im Verhinderungsfall kann ein Kommissionsmitglied für einzelne Kommissionssitzun-

gen eine Stellvertretung bestimmen. Das Mitglied informiert das Kommissionspräsi-
dium frühzeitig über die Stellvertretung. In der Parlamentarischen Untersuchungskom-
mission ist die Stellvertretung nicht zulässig. 

Kommissionen  

f. Vertretung des Stadtrats 

Art. 15  
1 Der Stadtrat kann seine Vorlagen in den Kommissionen durch ein M itglied vertreten 

lassen.  
2 Vor einem Ablehnungs- oder Änderungsantrag ist dem Stadtrat die Möglichkeit zur 

Stellungnahme in der Kommission zu geben.  
3 Die Mitglieder können sich durch fachkundige Angestellte oder durch Dritte begleiten 

lassen. 
4 Der Stadtrat kann mit Zustimmung des Kommissionspräsidiums seine Vorlagen durch 

Angestellte vertreten lassen. 

Kommissionen  

g. Herausgabe v on Unter-

lagen und Auskünften 

Art. 16  
1 Die Kommissionen erhalten 

a) vom Stadtrat die für ihre Prüfung erforderlichen Unterlagen, 

b) in Absprache mit dem Stadtrat die für ihre Prüfung erforderlichen Auskünfte von 

der Stadtverwaltung. 
2 Der Stadtrat schränkt die Herausgabe von Unterlagen und die Erteilung von Auskünf-

ten ein, soweit ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse dies gebietet. 

Kommissionen  

h. Protokolle 

Art. 17  
1 Es wird ein Beschlussprotokoll geführt.  
2 Die Protokolle werden von der protokollführenden Person unterzeichnet. 
3 Die Protokolle sind an der nächstmöglichen Kommissionssitzung zu genehmigen.  
4 Die Protokolle der Kommissionen werden allen Mitgliedern des Gemeinderats, dem 

Ratssekretariat sowie dem Stadtrat sofort nach Fertigstellung (elektronisch) zugäng-
lich gemacht, unter dem Vorbehalt der Genehmigung gemäss Abs. 3. Im Übrigen sind 
die Protokolle nicht öffentlich. 

Kommissionen  

i. Geheimhaltung und 

Schw eigepflicht 

Art. 18  
1 Die Kommissionen und die Ratsleitung können bestimmte Auskünfte, Feststellung und 

Verhandlungen als geheim erklären. Im Sitzungsprotokoll ist der Geheimhaltungsbe-
schluss festzuhalten. 

2 Die Kommissionsmitglieder unterliegen im Umfang des Geheimhaltungsbeschlusses 
der Schweigepflicht, auch gegenüber den Mitgliedern des Gemeinderats. 

3 Die Kommissionsmitglieder unterliegen im Übrigen der Schweigepflicht gemäss § 8 
GG. 

  



 

 

Kommissionen  

j. Unv ereinbarkeit und 

Amtszeit 

Art. 19  
1 Ein Mitglied des Gemeinderats darf nicht gleichzeitig der Ratsleitung und einer weite-

ren Kommission angehören.  
2 Die Dauer der M itgliedschaft in einer Kommission beträgt höchstens acht Jahre. Bis 

zu einer Wiederwahl muss der Unterbruch mindestens vier Jahre dauern. 

Fraktionen Art. 20  
1 Eine Fraktion besteht aus mindestens zwei M itgliedern des Gemeinderats. Jedes Mit-

glied kann nur einer Fraktion angehören. 
2 Mitglieder, die der gleichen Partei angehören, bilden eine Fraktion. Die Aufnahme par-

teiloser M itglieder ist zulässig. 
3 Mitglieder zweier oder mehrerer Parteien können eine gemeinsame Fraktion bilden. 
4 Bei der Wahl der Ratsleitung und der Kommissionen sind die Fraktionen nach ihrer 

Stärke angemessen zu berücksichtigen. 
5 Die Fraktionen melden der Ratsleitung ihre Konstituierung.  

Interfraktionelle Konferenz Art. 21  
1 Die Interfraktionelle Konferenz ist insbesondere zuständig für die Vorbereitung der 

Wahlen, die vom Gemeinderat vorzunehmen sind.  
2 Die Interfraktionelle Konferenz setzt sich zusammen aus den Fraktionspräsidien des 

Gemeinderats. 
3 Die Interfraktionelle Konferenz konstituiert sich selbst.  

Stellung des Stadtrats Art. 22  
1 Der Stadtrat unterbreitet dem Gemeinderat Geschäfte zur Beschlussfassung. Er kann 

ihm ausnahmsweise auch Vorlagen mit Varianten oder Grundsatzfragen unterbreiten  
2 Dem Stadtrat steht bei allen Geschäften des Gemeinderats ein Antragsrecht und ein 

Äusserungsrecht zu. 
3 In den Gemeinderatsverhandlungen haben die M itglieder des Stadtrates beratende 

Stimme und ein Antragsrecht. 
4 Der Stadtrat verfasst Stellungnahmen zu Rechtsmitteln gegen Gemeinderatsbe-

schlüsse, wenn der Beschluss des Gemeinderats dem Antrag des Stadtrates im We-
sentlichen entspricht. 

 

II. Rechte und Pflichten der Parlamentsmitglieder 

 

Antrags-, Äusserungs- und 

Einsichtsrechte 

Art. 23  

Jedes Gemeinderatsmitglied kann 

a) Parlamentarische Vorstösse und Wahlvorschläge einreichen, 

b) Anträge zu Beratungsgegenständen, zur Traktandenliste, zur Ordnung oder zum 

Verfahren stellen, 

c) im Rahmen der durch den Organisationserlass gesetzten Ordnung das Wort er-

greifen,  

d) Kommissionsprotokolle und -akten einsehen, soweit diese nicht dem Kommissions-

geheimnis unterstehen. 

 Art. 24  
1 Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre parlamentarische Tätigkeit eine Entschä-

digung. Diese umfasst eine Grundentschädigung, Sitzungsgelder und Zulagen für be-
sondere Funktionen.  

2 Sitzungsgelder werden für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates, der Rats-
leitung und der Kommissionen ausgerichtet. 



 

 

3 Mitglieder, die einer Sitzung mehr als die Hälfte ihrer Dauer fernbleiben, haben keinen 
Anspruch auf Sitzungsgelder.  

4 Das Sitzungsgeld und die weiteren Entschädigungen werden in einem separaten Er-
lass vom Gemeinderat beschlossen, der dem fakultativen Referendum untersteht. 

Teilnahmepflicht Art. 25   
1 Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen des Gemeinderates 

und seiner Organe teilzunehmen. 
2  Ist ein Gemeinderatsmitglied an der Teilnahme einer Sitzung verhindert, entschuldigt 

es sich schriftlich beim Präsidium und dem Ratssekretariat. 

Parlamentarischer Anstand Art. 26  

Die Gemeinderatsmitglieder wahren den parlamentarischen Anstand. Sie enthalten sich 

insbesondere beleidigender Äusserungen und stören die Gemeinderatsverhandlungen 

nicht durch ihr Verhalten. 

Offenlegung v on Interes-

senbindungen 

Art. 27  
1 Die Gemeinderatsmitglieder informieren beim Amtsantritt und jeweils auf Beginn des 

neuen Amtsjahres das Ratssekretariat schriftlich über folgende aktuelle Interessenbin-
dungen: 

a) berufliche Tätigkeiten, 

b) Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts mit Sitz in der Schweiz oder im 

Ausland, 

c) dauernde Leitungs- und Beratungsfunktionen für kommunale, kantonale, schwei-

zerische und ausländische Interessengruppen, 

d) Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes, des Kantons, 

der Gemeinden und in Organen von Rechtsträgern der interkommunalen Zusam-

menarbeit, 

e) regelmässige Vertragsbeziehungen mit der Stadt Kloten 
2 Das Ratssekretariat veröffentlicht die Interessenbindungen. 
3 Gemeinderatsmitglieder, deren persönliche Interessen von einem Beratungsgegen-

stand im Einzelfall unmittelbar betroffen sind, weisen auf diese Interessenbindung hin, 
wenn sie sich im Gemeinderat oder in einem seiner Organe äussern. 

Ausstand Art. 28  
1 Bei Gemeinderatssitzungen melden die Gemeinderatsmitgliedern die Ausstands-

gründe vor Beginn der Beratung dem Präsidium. Ist die Ausstandspflicht strittig, ent-
scheidet der Gemeinderat ohne die betroffene Person. Liegt ein Ausstandsgrund vor, 
hat das betreffende Mitglied seinen Platz zu verlassen; es kann die Sitzung im Zu-
schauerbereich verfolgen.  

2 Bei Kommissionssitzungen melden die Kommissionsmitglieder die Ausstandsgründe 
vor Beginn der Beratung dem Präsidium. Ist die Ausstandspflicht strittig, entscheidet 
die Kommission ohne die betroffene Person. Liegt ein Ausstandsgrund vor, hat das 
betreffende Mitglied den Sitzungsraum zu verlassen. 

3 Der Ausstand gilt nicht bei Wahlen. 

Nachrückende Mitglieder Art. 29  

Gemeinderatsmitglieder, die während der Amtsdauer nachrücken, werden zu den Ver-

handlungen eingeladen, sobald der Stadtrat sie als gewählt erklärt. 

 
  



 

 

III. Parlamentarische Vorstösse und Fragestunde  

 

Allgemeine Bestimmungen 

a. Einreichung 

Art. 30  
1 Jedes Gemeinderatsmitglied kann Motionen, Beschlussanträge, Postulate, Parlamen-

tarische Initiativen, Interpellationen und Anfragen einreichen. Die gleichen Rechte ste-
hen mehreren Mitgliedern gemeinsam und Kommissionen zu. 

2 Vorstösse können jederzeit schriftlich beim Ratssekretariat zuhanden des Präsidiums 
eingereicht werden. 

Allgemeine Bestimmungen 

b. Form 

Art. 31  
1 Vorstösse sind kurz und klar abzufassen und zu unterzeichnen. Es sind die von der 

Ratsleitung verbindlich erklärten Vorlagen zu verwenden. 
2 Ein Vorstoss darf nur einen einzigen Gegenstand zum Inhalt haben. (Einheit der Ma-

terie) 
3 Vorstösse dürfen nach der Einreichung vom erstunterzeichnenden Mitglied nicht ge-

ändert werden. 

Allgemeine Bestimmungen 

c. Verfahren 

Art. 32  
1 Vorstösse werden dem Gemeinderat und dem Stadtrat sofort zur Kenntnis gebracht. 
2 Die unerledigten Vorstösse sind in den Geschäftsbericht aufzunehmen. 
3 Vorstösse, welche 20 Tage vor der Ratssitzung eingegangen sind, werden an dieser 

Sitzung behandelt. Ist die Verwaltung aufgrund eines Stadtratbeschlusses (Weihnach-
ten/Neujahr) oder eines offiziellen Feiertags geschlossen, gilt der vorletzte Arbeitstag 
vor Fristende als Eingabeschluss. 

4 Eine Diskussion findet nur auf Antrag statt. 
5 Das erstunterzeichnende Mitglied kann einen Vorstoss zurückziehen, solange er nicht 

überwiesen ist. 

Motion  

a. Gegenstand 

Art. 33  

Mit der Motion verpflichtet der Gemeinderat den Stadtrat, einen Gemeindeerlass oder 

einen Beschluss zu unterbreiten, der in die Zuständigkeit des Gemeinderates oder der 

Stimmberechtigten an der Urne fällt. 

Motion  

b. Verfahren bis zur Über-

w eisung 

Art. 34  
1 Die Ratsleitung setzt die eingereichte Motion auf die Traktandenliste einer der folgen-

den Sitzungen. 
2 Die Motion wird vom erstunterzeichnenden Mitglied mündlich begründet. Im Verhinde-

rungsfall kann damit ein anderes Gemeinderatsmitglied beauftragt werden.  
3 Der Stadtrat gibt bekannt, ob er die Motion entgegennimmt. Eine Ablehnung muss be-

gründet werden. 
4 Nach der Beratung beschliesst der Rat, ob die Motion zur Prüfung und Antragstellung 

an den Stadtrat überwiesen wird. 
5 Mit Einverständnis des erstunterzeichnenden Mitglieds kann der Gemeinderat die Mo-

tion in ein Postulat umwandeln und Änderungen im Wortlaut vornehmen. 

Motion  

c. Verfahren nach der 

Überw eisung 

Art. 35  
1 Der Stadtrat unterbreitet dem Gemeinderat innert neun Monaten nach der Überwei-

sung eine Vorlage und stellt Antrag. 
2 Der Stadtrat kann bis ein Monat vor Ablauf der Frist deren Verlängerung um höchstens 

drei Monate beim Präsidium beantragen. Dieses entscheidet über das Gesuch. 
3 Verletzt der Stadtrat die Fristen gemäss Abs. 1 oder 2 kann der Gemeinderat die Mo-

tion der GRPK zu Bericht und Antrag überweisen. 



 

 

4 Liegen Bericht und Antrag des Stadtrates vor, kann der Gemeinderat die Motion er-
heblich erklären, abschreiben oder vom Stadtrat verlangen, innert drei Monaten einen 
Ergänzungsbericht zu erstellen. 

5 Der Stadtrat erfüllt die Forderung einer erheblichen erklärten Motion innert neun Mo-
naten. Eine Erstreckung dieser Frist um drei Monate ist auf Ersuchen des Stadtrates 
möglich. Diese muss durch den Gemeinderat beschlossen werden. 

6 Mit der Schlussabstimmung ist die Motion erledigt. 

Postulat  

a. Gegenstand 

Art. 36  

Mit dem Postulat verpflichtet der Gemeinderat den Stadtrat im Rahmen eines Berichts  

zu prüfen, ob: 

a) eine Vorlage auszuarbeiten ist, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates oder 

der Stimmberechtigten fällt, 

b) eine Massnahme zu treffen ist, die in die Zuständigkeit des Stadtrats fällt. 

Postulat b. Verfahren bis 

zur Überw eisung 

Art. 37  
1 Die Ratsleitung setzt das eingereichte Postulat auf die Traktandenliste einer der fol-

genden Sitzungen. 
2 Das Postulat wird vom erstunterzeichnenden Mitglied mündlich begründet. Im Verhin-

derungsfall kann damit ein anderes Gemeinderatsmitglied beauftragt werden. An-
schliessend teilt der Stadtrat dem Gemeinderat mit, ob er bereit ist, das Postulat ent-
gegenzunehmen oder nicht. 

3 Der Gemeinderat überweist das Postulat oder lehnt es ab. M it Einverständnis des erst-
unterzeichnenden Mitglieds kann der Gemeinderat Änderungen im Wortlaut vorneh-
men. 

Postulat  

c. Verfahren nach der 

Überw eisung 

Art. 38  
1 Der Stadtrat erstattet dem Gemeinderat innert sechs Monaten nach der Überweisung 

Bericht und stellt Antrag. 
2 Der Stadtrat kann bis ein Monat vor Ablauf der Frist deren Verlängerung um höchstens 

drei Monate beim Präsidium beantragen. Dieses entscheidet über das Gesuch. 
3 Der Gemeinderat kann 

a) das Postulat als erledigt abschreiben. 

b) dem Stadtrat einmalig eine Frist von drei Monaten zur Erstellung eines Ergän-

zungsberichts ansetzen. 

Interpellation  

a. Gegenstand und Verfah-

ren 

Art. 39  
1 Mit der Interpellation verlangen Gemeinderatsmitglieder vom Stadtrat Auskunft über 

Angelegenheiten der Stadt.  
2 Die Interpellation wird vom erstunterzeichnenden Mitglied mündlich begründet. Im Ver-

hinderungsfall kann damit ein anderes Gemeinderatsmitglied beauftragt werden. 
3 Der Stadtrat beantwortet die Interpellation sofort mündlich oder schriftlich innert drei 

Monaten nach Einreichung. Er kann die Auskunft mit Angabe von Gründen ablehnen. 
Der Gemeinderat kann trotzdem eine Antwort verlangen. 

4 Das erstunterzeichnende Mitglied erhält Gelegenheit für eine kurze Stellungnahme zur 
Antwort des Stadtrats. 

5 Eine Beschlussfassung über die Interpellation findet nicht statt. 

Dringliche Interpellation Art. 40  
1 Eine Interpellation kann bei der Einreichung von mindestens einem Drittel der Gemein-

deratsmitglieder dringlich erklärt werden. 
2 Der Stadtrat beantwortet eine dringliche Interpellation an der nächsten Sitzung münd-

lich. M it der Diskussion ist das Verfahren beendet. 



 

 

Anfrage Art. 41  
1 Mit der Anfrage verlangen ein oder mehrere Gemeinderatsmitglieder vom Stadtrat 

schriftlich Auskunft über Angelegenheiten der Gemeinde. 
2 Der Stadtrat beantwortet die Anfrage innert zwei Monaten nach Einreichung schriftlich. 

Eine Diskussion im Gemeinderat findet nicht statt. 

Beschlussantrag  

a. Gegenstand 

Art. 42  

Mit dem Beschlussantrag verpflichtet der Gemeinderat die Ratsleitung, einen Be-

schlussentwurf auszuarbeiten, der in den eigenen Wirkungsbereich des Gemeinderates 

fällt. 

Beschlussantrag b. Verfah-

ren 

Art. 43  
1 Der Beschlussantrag wird von der Antragstellerin oder vom Antragsteller mündlich be-

gründet. Im Verhinderungsfall kann damit ein anderes Gemeinderatsmitglied beauf-
tragt werden.   

2 Der Gemeinderat beschliesst, ob der Beschlussantrag der Ratsleitung zu überweisen 
oder sofort abzulehnen sei. 

3 Die Ratsleitung hat innert vier Monaten vom Zeitpunkt der Überweisung an Bericht zu 
erstatten und Antrag zu stellen.  

4 Liegen Bericht und Antrag vor, beschliesst der Gemeinderat endgültig. 

Fragestunde Art. 44  
1 Die Fragestunde ist ein Instrument des Gemeinderates, dem Stadtrat periodisch Fra-

gen über Gemeindeangelegenheiten zu stellen.  
2 In der Regel wird zweimal jährlich eine Fragestunde durchgeführt.  
3 Jedes Gemeinderatsmitglied hat das Recht, Fragen zu stellen.  
4 Die Fragen sollen kurz sein und nur einen Gegenstand zum Inhalt haben. Eine Be-

gründung ist nicht erforderlich.  
5 Die Fragen sind schriftlich zu formulieren und spätestens 15 Arbeitstage vor der Sit-

zung dem Ratssekretariat einzureichen. Die Antwort durch den Stadtrat erfolgt münd-
lich.  

6 Eine Diskussion findet nicht statt. Die Fragestellerin bzw. der Fragesteller hat die Mög-
lichkeit, eine kurze Erklärung abzugeben und eine ergänzende Frage zu stellen. 

Parlamentarische Initiativ e 

a. Gegenstand und Form 

Art. 45  
1 Mit einer Parlamentarischen Initiative verlangen die M itglieder des Gemeinderats vom 

Gemeinderat den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Gemeindeerlassen oder 
von Beschlüssen, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates oder der Stimmberech-
tigten fallen. 

2 Die Parlamentarische Initiative ist in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs einzu-
reichen. 

3 Die Parlamentarische Initiative ist nicht zulässig, falls deren Anliegen als Antrag zu 
einem im Gemeinderat hängigen Beratungsgegenstand eingebracht werden kann. Die 
Ratsleitung lehnt die Entgegennahme ab. 

Parlamentarische Initiativ e 

b. Verfahren 

Art. 46  
1 Die Parlamentarische Initiative wird von der erstunterzeichnenden Person mündlich 

begründet. Im Verhinderungsfall kann damit ein anderes Gemeinderatsmitglied beauf-
tragt werden. 

2 Unterstützt ein Drittel der Gemeinderatsmitglieder die Initiative, überweist der Gemein-
derat diese der GRPK zur Berichterstattung und Antragstellung.  

3 Die GRPK erstellt den Bericht oder die Vorlage sechs Monaten nach der Überweisung. 
Die GRPK kann sich mit Einverständnis des Stadtrats durch Angestellte der Verwal-
tung unterstützen lassen. 



 

 

4 Die GRPK unterbreitet dem Stadtrat die Parlamentarische Initiative und das Ergebnis  
ihrer Beratungen zur schriftlichen Stellungnahme innert drei Monaten. Diese Frist kann 
von der Ratsleitung einmalig um 2 Monate verlängert werden.  

5 Anschliessend beschliesst die GRPK endgültig über ihren Antrag an den Gemeinderat.  
6 Der Gemeinderat beschliesst über die Initiative und die Anträge der GRPK. 

 

IV. Sitzungen 

 

Einberufung v on Sitzungen Art. 47  
1 Das Präsidium beruft den Gemeinderat ein. 
2 Die Ratsleitung oder ein Drittel der Gemeinderatsmitglieder kann die Einberufung unter 

Angabe der Traktanden verlangen.  
3 Der Stadtrat kann die Einberufung unter Angabe der Traktanden beantragen. Über den 

Antrag entscheidet die Ratsleitung. 
4 Sitzungen, für welche behandlungsreife Geschäfte vorliegen, sollen nur abgesagt wer-

den, wenn stichhaltige Gründe vorliegen. 

Einladung und Sitzungsun-

terlagen 

Art. 48  
1 Die Sitzung und die Traktandenliste sind mindestens zehn Tage vor der Sitzung öf-

fentlich bekannt zu machen. 
2 Die Einladung ist zusammen mit der Traktandenliste den Mitgliedern des Gemeinde-

rats, des Stadtrats, den Präsidien der eigenständigen Kommissionen, die Antrag an 
den Gemeinderat gestellt haben, sowie den akkreditierten Medienschaffenden zuzu-
stellen.  

3 Das Präsidium kann die Frist in dringenden Fällen verkürzen. 

Akten Art. 49  
1 Anträge des Stadtrats und der Kommissionen sind öffentlich bekanntzumachen. 
2 Die Akten stehen den Mitgliedern der beteiligten Behörden zehn Tage vor der Sitzung, 

in einem zu bezeichnenden Raum zur Verfügung und sind elektronisch verfügbar. 

Sitzungstag Art. 50  
1 Die Termine für die ordentlichen Sitzungen werden ein Jahr im Voraus festgelegt. 
2 Die Sitzungen finden in der Regel am Dienstagabend um 18.00 Uhr statt. Sie dauern 

höchstens vier Stunden. 
3 Die Ratsleitung entscheidet über Doppelsitzungen. 

Beschlussfähigkeit Art. 51  
1 Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner M itglieder anwesend 

ist.  
2 Die Anwesenheit der M itglieder wird zu Beginn der Sitzung festgestellt. Zu spät ein-

treffende oder vor Schluss der Sitzung weggehende Mitglieder werden vermerkt. 
3 Ist der Gemeinderat nicht beschlussfähig, wird dies im Protokoll vermerkt und die Sit-

zung geschlossen. 

Öffentlichkeit der Verhand-

lungen 

Art. 52  
1 Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. 
2 Der Gemeinderat schliesst die Öffentlichkeit aus, wenn überwiegende öffentliche oder 

private Interessen gemäss § 23 IDG dies erfordern. Ein Ausschluss bezieht sich auch 
auf Medienschaffenden.  

3 Nicht öffentlich sind die Sitzungen der Ratsorgane, insbesondere der Kommissionen. 

  



 

 

Medien Art. 53  

Das Gesuch um Akkreditierung der Medienschaffenden ist an die Ratsleitung zu richten. 

Den Medienschaffenden werden im Ratssaal geeignete Plätze zugewiesen. 

Aufnahmen auf Bild- und 

Tonträger 

Art. 54  
1 Aufnahmen auf Bild- und Tonträger dürfen im Ratssaal und in dessen Vorräumen wäh-

rend der Verhandlungen nur mit der Bewilligung des Präsidiums vorgenommen wer-
den. Über solche Bewilligungen ist der Gemeinderat vorgängig zu orientieren. 

2 Tonaufnahmen für die Protokollierung sind zulässig. 

Publikum Art. 55  
1 Besuchende haben sich auf den für sie bestimmten Plätzen aufzuhalten.  
2 Sie dürfen die Sitzungen nicht stören und haben sich jeder Äusserung von Beifall oder 

M issbilligung zu enthalten. 
3 Einzelne Besuchende oder Besuchergruppen können von der Sitzung ausgeschlossen 

werden, wenn sie die Verhandlungen derart stören, dass ein Fortgang der Sitzung 
stark erschwert wird. Das Präsidium kann den Ausschluss mittels Sicherheitsdienst 
oder der Polizei durchsetzen. 

Protokoll Art. 56  
1 Das Protokoll der Sitzungen enthält:  

a) die Zahl der Anwesenden und die Namen der abwesenden Mitglieder sowie des 

Präsidiums und der Protokollführenden, 

b) das Vorliegen von Ausstandgründen bei M itgliedern des Gemeinderates, 

c) eine vollständige Angabe und genaue Bezeichnung der vorgelegten Geschäfte, 

d) Eingang und Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen, 

e) die Abstimmungen mit Bezeichnung der Anträge, über die abgestimmt worden 

ist und mit Angabe der Stimmenzahl, sofern eine Zählung stattgefunden hat, 

f) den Wortlaut der Voten,  

g) das Ergebnis der Abstimmungen und Wahlen,  

h) die aus der Beratung hervorgegangenen Beschlüsse.  

2 Das Protokoll ist vom Präsidium und dem Ratssekretariat zu unterzeichnen. 
3 Die Protokolle sind an der nächstmöglichen Gemeinderatssitzung zu genehmigen.  
4 Protokollberichtigungen müssen vor der Protokollabnahme beim Sekretariat beantragt 

werden.  
5 Die Ratsleitung entscheidet über die Einsprache.  
6 Erfolgt keine Einsprache, gilt das Protokoll als genehmigt 
7 Die Protokolle des Gemeinderats werden allen Mitgliedern des Gemeinderats, dem 

Ratssekretariat, dem Stadtrat sowie der Öffentlichkeit sofort nach Fertigstellung (elekt-
ronisch) zugänglich gemacht, unter dem Vorbehalt der Genehmigung gemäss Abs. 3. 

Publikation Art. 57  
1 Die Beschlüsse des Gemeinderates werden unter Hinweis auf eine allfällige Referen-

dums- und Rekursmöglichkeit amtlich publiziert. 
2 Die Veröffentlichung kann sich auf die Bezeichnung des Beschlusses und die Fristan-

setzung beschränken, mit dem Hinweis, dass der vollständige Beschluss zur Einsicht 
aufliegt und auf der Webseite abrufbar ist. 

  



 

 

Teilnahme des Stadtrats 

und Behörden 

Art. 58  
1 Bei der Behandlung von Vorlagen des Stadtrats nehmen die M itglieder des Stadtrats  

an den Verhandlungen teil und haben das Recht, Anträge zu stellen. Ist ein M itglied 
des Stadtrats an der Teilnahme verhindert, entschuldigt es sich schriftlich beim Präsi-
dium und dem Ratssekretariat. 

2 Bei der Behandlung von parlamentarischen Vorstössen kann der Stadtrat aus seiner 
M itte eine Vertretung bestimmen. 

3 Behörden haben das Recht, an den Verhandlungen teilzunehmen und aus ihrem Ver-
antwortungsbereich Anträge zu stellen. 

 

V. Verhandlungen 

 

Tagesordnung Art. 59  
1 Das Präsidium eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats  

fest. 
2 Der Gemeinderat kann traktandierte Geschäfte auf die nächste Sitzung verschieben. 

Dies erfolgt in der Regel zu Beginn der Sitzung, ausnahmsweise während der Sitzung.  
3 Der Gemeinderat kann eine Änderung der Reihenfolge der traktandierten Geschäfte 

beschliessen. Dies erfolgt in der Regel zu Beginn der Sitzung, ausnahmsweise wäh-
rend der Sitzung. 

Erklärungen Art. 60  
1 Zu Beginn der Sitzung können Erklärungen in knapper Form in der folgenden Reihen-

folge abgegeben werden: 

a) Kommissionserklärungen, 

b) Fraktionserklärungen, 

c) Erklärungen des Stadtrates, 

d) Persönliche Erklärungen. 
2 Erklärungen müssen dem Präsidium vor Sitzungsbeginn angemeldet werden und wer-

den vom Präsidium aufgerufen.  
3 Eine Diskussion findet nicht statt. Das Präsidium kann einem Mitglied des Gemeinde-

rats oder des Stadtrates das Wort zu einer kurzen Replik erteilen. 

Berichterstattung und An-

träge 

Art. 61  
1 Anträge von Kommissionen sind, sofern sie von den Anträgen des Stadtrats abwei-

chen, schriftlich einzureichen. Deren Begründung erfolgt von der Kommission münd-
lich und sind den Mitgliedern des Gemeinderats, dem Stadtrat und der Öffentlichkei t 
vor der Sitzung zugänglich zu machen.  

2 Änderungsanträge von Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern zu traktandierten Ge-
schäften sind in der Regel vor der Gemeinderatssitzung schriftlich dem Präsidium ein-
zureichen. Diese sind den Mitgliedern des Gemeinderats und dem Stadtrat zugänglich 
zu machen. 

Eintreten Art. 62  
1 Der Gemeinderat berät, ob er auf eine Vorlage eintreten will. Ist kein Antrag auf Nicht-

eintreten gestellt, kann auf die Eintretensdebatte verzichtet werden. 
2 Eintreten ist obligatorisch bei Einzel- oder Volksinitiativen, Budget, Jahresrechnung 

und Geschäftsbericht.  
3 Wird auf das Geschäft nicht eingetreten, ist das Geschäft erledigt. 
4 Wird auf das Geschäft eingetreten, folgt die Grundsatz- und anschliessend die Detail-

beratung. 



 

 

Rückw eisung Art. 63  
1 Ist der Gemeinderat auf ein Geschäft eingetreten, kann es das Geschäft ganz oder 

teilweise an den Stadtrat, eine parlamentarische Kommission oder die Ratsleitung zur 
Überprüfung oder Änderung zurückweisen. 

2 Anträge auf Rückweisung geben an, was überprüft, geändert oder ergänzt werden soll. 
3 Der Stadtrat, die parlamentarische Kommission oder die Ratsleitung ist verpflichtet, 

dem Gemeinderat innert sechs Monaten vom Zeitpunkt der Rückweisung an eine ge-
änderte Vorlage zu unterbreiten. Die Ratsleitung kann die Frist auf begründetes Ge-
such hin erstrecken. 

Reihenfolge der Voten Art. 64  
1 Im Gemeinderat kann nur sprechen, wer vom Präsidium das Wort erhält. 
2 Bei Vorlagen des Stadtrates erteilt das Präsidium das Wort wie folgt: 

a) Referierende der vorberatenden Kommission, 

b) Referierende der M inderheit der vorberatenden Kommission, 

c) übrige Kommissionsmitglieder der vorberatenden Kommission, 

d) Referierende des Stadtrates,  

e) übrige Mitglieder des Gemeinderats. 
3 Bei parlamentarischen Vorstössen erteilt das Präsidium das Wort wie folgt: 

a) Erstunterzeichnende Person, 

b) Referierende des Stadtrates, 

c) übrige Mitglieder des Gemeinderats. 
4 Bei Wahlen erteilt das Präsidium das Wort wie folgt: 

a) Sprecherin oder Sprecher der Interfraktionellen Konferenz oder eines anderen 

vorberatenden Gremiums, 

b) übrige Mitglieder des Gemeinderats. 
5 Gemeinderat und Stadtrat können Sachverständige, Behördenmitglieder oder Verwal-

tungsmitarbeitende beiziehen. Diese dürfen Anträge mit Zustimmung des Gemeinde-
rats erläutern. 

Allgemeine Diskussion Art. 65  
1 Das Präsidium erteilt das Wort in der Reihenfolge der Anmeldung, ausgenommen bei 

Ordnungsanträgen. 
2 Mitglieder, die zum Geschäft noch nicht gesprochen haben, geniessen den Vorzug vor 

jenen, die bereits das Wort erhalten haben. 
3 Zum gleichen Gegenstand kann ein M itglied höchstens zweimal sprechen. Ausnah-

men gelten für Sprechende der Kommissionsmehrheit, Antragstellende von Kommis-
sionsminderheiten sowie Mitglieder des Stadtrates. 

Ordnungsanträge Art. 66  
1 Ein Ordnungsantrag kann jederzeit gestellt werden und ist sofort zu behandeln. 
2 Als Ordnungsanträge gelten insbesondere Anträge auf 

a) Korrektur von Verfahrensfehlern 

b) Verschiebung der Schlussabstimmung, 

c) Verlängerung oder Verkürzung der Redezeit, 

d) Unterbrechung der Sitzung, 

e) Abbruch der Sitzung. 
3 Stimmt der Gemeinderat dem Antrag zu, wird das Wort nur noch auf Verlangen der 

referierenden Person der Kommission und der Vertretung des Stadtrats erteilt. 

  



 

 

Redezeiten Art. 67  
1 Es gelten folgende maximale Redezeiten: 

a) für Referierende der Kommission 15 Minuten, 

b) für Erstunterzeichnende von Vorstössen 15 Minuten, 

c) für die übrigen Mitglieder 5 M inuten, 

d) für Fraktions- oder Kommissionserklärungen und Erklärungen des Stadtrats   

10 Minuten, 

e) für persönliche Erklärungen 5 M inuten.  
2 Der Gemeinderat kann auf Antrag hin eine Änderung der Redezeit beschliessen. 

Ordnungsruf und Wortent-

zug 

Art. 68  
1 Eine Rednerin oder ein Redner wird vom Präsidium zur Ordnung gerufen, wenn sie 

oder er  

a) den parlamentarischen Anstand verletzt, insbesondere durch ehrverletzende oder 

beleidigende Äusserungen gegenüber M itgliedern des Gemeinderats, der Behör-

den, Angestellten der Verwaltung oder Dritten, 

b) die Redezeit überschreitet, 

c) sich in seinen Ausführungen zu sehr von dem in Beratung stehenden Gegenstand 

entfernt. 
2 Das Präsidium entzieht der Rednerin oder dem Redner das Wort, wenn sie oder er  

dem Ordnungsruf keine Folge leistet. 
3 Fügt sich ein M itglied dem Präsidiumsentscheid nicht oder stört es durch sein Verhal-

ten wiederholt die Sitzung, kann das Mitglied auf Antrag des Präsidiums durch Be-
schluss des Gemeinderats von der Sitzung ausgeschlossen werden. 

Rückkommen Art. 69  
1 Der Gemeinderat kann bis zur Schlussabstimmung über eine Vorlage auf seine Be-

schlüsse zurückkommen.  
2 Der Antrag auf Rückkommen gilt als beschlossen, wenn die Mehrheit zustimmt. 

Rückzug einer Vorlage 

durch den Stadtrat 

Art. 70  

Der Stadtrat kann eine beim Gemeinderat hängige Vorlage nur zurückziehen, wenn die 

Kommission oder das Präsidium den Rückzug genehmigt. 

 

VI. Wahlen und Abstimmungen 

 

Allgemeines Art. 71  
1 Das Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen richtet sich nach kantonalem Recht 

(GG und GPR). 
2 Das Präsidium leitet die Wahlen und Abstimmungen im Gemeinderat. 
3 Als Wahlbüro des Gemeinderats amten das Präsidium, die Stimmenzählenden und 

das Ratssekretariat. 
4 Das Wahlbüro des Gemeinderats ermittelt das Wahl- oder Abstimmungsergebnis und 

gibt dieses zu Protokoll. Das Präsidium gibt das Resultat bekannt. 
5 Die offene Stimmabgabe erfolgt durch Aufstehen, Handerheben oder auf elektroni-

schem Weg.  
6 Bei geheimen Wahlen werden die Stimmen auf amtlichen Wahl- bzw. Stimmzettel ab-

gegeben. 

  



 

 

Wahlen Art. 72  
1 Mit Ausnahme der Wahl der Ratsleitung erfolgen die Wahlen offen. Ein Drittel der an-

wesenden Gemeinderatsmitglieder kann die geheime Stimmabgabe verlangen. 
2 Das Wahlbüro des Gemeinderats ermittelt das Wahl- oder Abstimmungsergebnis und 

gibt dieses zu Protokoll. Das Präsidium gibt das Resultat bekannt. 
3 Werden gleichviele oder weniger Personen vorgeschlagen als Sitze zu besetzen sind, 

erklärt das Präsidium die Vorgeschlagenen als gewählt.  
4 Werden mehr Personen vorgeschlagen als Sitze zu besetzen sind, wird die Wahl ge-

heim durchgeführt. Im ersten und zweiten Wahlgang gilt das absolute Mehr, im dritten 
Wahlgang das relative Mehr.  

5 Die Wahl des Präsidiums sowie der beiden Vizepräsidien wird auch dann vorgenom-
men, wenn nur eine Person vorgeschlagen ist. 

6 Bei Stimmengleichheit im dritten Wahlgang zieht das Präsidium das Los. 

Abstimmungsv erfahren Art. 73  
1 Abstimmungen werden offen durchgeführt. 
2 Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Gemeinderatsmitglieder muss die 

Abstimmung unter Namensaufruf durchgeführt werden. Ab Beginn der Abstimmung is t 
kein Zutritt zum Ratssaal mehr möglich. Die Namen der Abstimmenden werden mit der 
Stimmabgabe im Protokoll vermerkt. 

3 Bei der Detailberatung einer Vorlage kann auf die Abstimmung verzichtet werden, 
wenn ein Antrag unbestritten ist und kein Gegenantrag erfolgt. Der Antrag gilt als Be-
schluss. 

4 Beschlüsse werden mit einfachen Mehr gefasst.  
5 Bei Abstimmungen sind das Gegenmehr und die Enthaltungen nur aufzunehmen, 

wenn die Mehrheit nicht sofort festgestellt werden kann, wenn die Auszählung von 
einem Gemeinderatsmitglied verlangt wird oder die Vorlage dem Referendum unter-
steht.  

6 Bei Stimmengleichheit gilt die Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten als Stich-
entscheid. Bei Stimmenthaltung der Präsidentin oder des Präsidenten muss diese 
Stimme nachträglich abgegeben werden. 

Abstimmungsordnung Art. 74  
1 Das Präsidium erläutert die Anträge und das vorgesehene Abstimmungsverfahren. 

Werden Einwendungen gegen das Abstimmungsverfahren erhoben, entscheidet der 
Gemeinderat sofort. 

2 Hauptantrag ist der Antrag der vorberatenden Kommission. 
3 Verfahrensanträge werden vor Anträgen zum Inhalt der Vorlage behandelt. 
4 Werden bei einer Vorlage abweichende Anträge über einzelne Teile gestellt, muss eine 

abschnitts- oder artikelweise Abstimmung erfolgen. Anschliessend erfolgt die Schluss-
abstimmung über die bereinigte Fassung. 

5 Anträge, die sich gegenseitig ausschliessen, werden gegeneinander zur Abstimmung 
gebracht. Der Antrag mit den wenigsten Stimmen scheidet aus. Das Verfahren wird 
wiederholt, bis nur noch ein Antrag verbleibt. Über diesen wird in der Schlussabstim-
mung abgestimmt. 

 
  



 

 

VII. Schlussbestimmungen 

 

Änderungen Art. 75  
1 Eine Änderung des Geschäftsreglements kann wie folgt beantragt werden:  

a) mit einem schriftlichen Begehren, welches von mindestens einem Drittel der Ge-

meinderatsmitglieder unterzeichnet wurde,  

b) auf Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, wenn die Hälfte der anwesenden Mitglie-

der anlässlich einer Ratssitzung zustimmen.  
2 Die Ratsleitung arbeitet Bericht und Antrag aus. Sie kann auch von sich aus einen 

Antrag stellen. 

Inkrafttreten Art. 76  

Dieses Geschäftsreglement tritt per xx. Februar 2021 in Kraft. Es ersetzt das Reglement 

vom 1. Juni 2010 und ist nicht auf eine Amtsdauer beschränkt. 
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